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Wien, am 23. Oktober 2017 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Julian Schmid, Gabriela Moser, Freundinnen und 

Freunde haben am 31. August 2017 unter der Zahl 14028/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Missstände beim Grundwehrdienst – ist das MilStrafG 

totes Recht?“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Die in der Anfrage angeführten Zahlen für das laufende Kalenderjahr werden in Erfüllung des 

parlamentarischen Interpellationsrechtes vorgelegt. Es wird ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass Experten aus der Wissenschaft im Rahmen des Projektes 

„Kriminalstatistik neu“ festgestellt haben, dass Aussagen über die Sicherheitslage und die 

Kriminalitätsbelastung aus quartalsmäßigen und halbjährlichen Zahlenwerten nicht möglich 

sind, weil daraus gezogene Schlüsse einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht 

standhalten. 

Es wird auch darauf hingewiesen, dass es sich hier um Rohdaten handelt, die noch nicht der 

Qualitätskontrolle und weiteren Prüfmechanismen unterzogen wurden. 

Ergo können aus dem Zahlenmaterial weder die gegenwärtige kriminalpolizeiliche Lage noch 

Trends bzw. Aussagen über die Sicherheitslage und die Kriminalitätsbelastung abgeleitet 

werden. 
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Zu den Fragen 1 und 4: 

Es wurden in den letzten zehn Jahren keine Ermittlungsverfahren nach den §§ 33 und 37 

MilStrafG geführt. 

 

Zu den Fragen 2 und 3: 

§ 35 MilStrafG (Entwürdigende Behandlung) 

Jahr Bundesland Bezirk Anzahl Straftaten 

2007 Niederösterreich Amstetten 1 

2009 Niederösterreich Bruck an der Leitha 1 

2015 
  

Steiermark 
  

Leoben-Land 1 

Murtal 1 

 

Eine Aufschlüsselung nach den Ziffern des § 35 MilStrafG wird in der polizeilichen 

Kriminalitätsstatistik nicht vorgenommen. 

 

Zu den sonstigen Anfragepunkten betr. Kaserne, Kompanie sowie 2a bis 2c und 3a bis 3c: 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

Zu den Fragen 2d und 3d wird bemerkt, dass die Beantwortung dieser Fragen nicht in den 

Vollzugsbereich des Bundesministeriums für Inneres fällt. 

 

Zu Frage 5: 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 

 

2 von 3 13203/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



3 von 313203/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at




		2017-10-31T09:12:32+0100
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2017-10-31T09:16:44+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




